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PD/P135349 
Basel, 18. Dezember 2013 
 
Regierungsratsbeschluss vom 17. Dezember 2013 
 
 

Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend warum dürfen 
Regierungsräte trinken und Grossräte nicht 
 
 
Das Büro des Grossen Rates hat die nachstehende Schriftliche Anfrage Eric Weber dem Regie-
rungsrat zur Beantwortung überwiesen: 

 

 

"Keiner getraut sich was zu sagen. Aber ich werfe wieder einmal den ersten Stein. Als Grossrat will 
man den Debatten folgen. Mitdenken. Mitmachen. Aber manchmal hat man Durst. Im 
Parlamentssaal, man darf nicht trinken. Schon kommt ein Ratsdiener angerannt und sagt, dies bitte 
zu unterlassen. 

Aber jeder Regierungsrat hat eine Flasche unter seinem Pult stehen. Auf dem Tisch sogar noch ein 
tolles Wasser-Glas. 

1. Warum dürfen Regierungsräte trinken, im Ratssaal? 

2. Warum dürfen Grossräte im Ratssaal nicht trinken? 

Eric Weber" 

 

Wir beantworten diese Schriftliche Anfrage wie folgt: 

 
Die engen Platzverhältnisse und die denkmalgeschützte Umgebung bringen gewisse 
Einschränkungen. 
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Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
 

      
 
 
Dr. Guy Morin 
Präsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 


